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(57) Die Erfindung betrifft einen Reinigungsmittel-
körper, umfassend mindestens einen reinigungsaktiven
Feststoff (2) und eine feste Komponente (4), zur Verwen-
dung in einem als Waschmaschine und/oder Geschirr-
spülmaschine ausgebildeten Reinigungsgerät.

Um einen Reinigungsmittelkörper anzugeben, bei
dem der Aufwand bei Lagerung, Transport und Dosie-
rung des Reinigungsmittelkörpers reduziert ist, wird vor-

geschlagen, dass die feste Komponente (4) mindestens
einen hydrophoben und gleichzeitig lipophilen Feststoff
(4; 4.3) aufweist und den Rest des Reinigungsmittelkör-
pers mit dem reinigungsaktiven Feststoff (2) als eine
Deckschicht (4) vollständig umschließt.

Ferner betrifft die Erfindung ein als Waschmaschine
oder Geschirrspülmaschine ausgebildetes Reinigungs-
gerät.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Reinigungsmittel-
körper, umfassend mindestens einen reinigungsaktiven
Feststoff und eine feste Komponente, zur Verwendung
in einem als Waschmaschine und/oder Geschirrspülma-
schine ausgebildeten Reinigungsgerät nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 sowie ein als Waschmaschine
oder Geschirrspülmaschine ausgebildetes Reinigungs-
gerät.
[0002] Derartige Reinigungsmittelkörper und Reini-
gungsgeräte sind bereits in vielen Ausführungsformen
bekannt.
[0003] Beispielsweise ist aus der DE 39 26 253 A1 ein
als Pressling und in einer rieselfähigen Kornform ausge-
bildeter Reinigungsmittelkörper bekannt, der wenigstens
anteilig feste Inhaltsstoffe von Wasch- und/oder Reini-
gungsmitteln für Haushalt und/oder Gewerbe in inniger
Abmischung mit aufgetrockneten wasserlöslichen, was-
seremulgierbaren und/oder wasserdispergierbaren Mi-
schungskomponenten enthält, die als konzentrierte Zu-
bereitung in Wasser und/oder wassermischbaren Flüs-
sigphasen Schmiercharakter besitzen.
[0004] Der Erfindung stellt sich somit das Problem ei-
nen Reinigungsmittelkörper und ein Reinigungsgerät an-
zugeben, bei denen der Aufwand bei Lagerung, Trans-
port und Dosierung des Reinigungsmittelkörpers redu-
ziert ist.
[0005] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
einen Reinigungsmittelkörper mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 gelöst, wonach die feste Komponen-
te mindestens einen hydrophoben, also einen wasser-
abweisenden, nicht wasserlöslichen, und gleichzeitig li-
pophilen, also einen Fett oder Öl lösenden oder in Fett
oder Öl lösbaren, Feststoff aufweist und den Rest des
Reinigungsmittelkörpers mit dem reinigungsaktiven
Feststoff als eine Deckschicht vollständig umschließt.
Bei dem "Rest des Reinigungsmittelkörpers" kann es
sich demnach um einen oder mehrere reinigungsaktive
Feststoffe handeln oder um eine Mischung aus einem
oder mehreren reinigungsaktiven Feststoffen mit ande-
ren festen oder flüssigen Stoffen. Die Begriffe "hydro-
phob" und "lipophil" sind weit auszulegen. Der mindes-
tens eine reinigungsaktive Feststoff oder die Mischung
aus dem mindestens einen reinigungsaktiven Feststoff
und weiteren festen oder flüssigen Stoffen ist dabei funk-
tionsbedingt wasserlöslich, wasseremulgierbar und/oder
wasserdispergierbar.
[0006] Ferner wird das erfindungsgemäße Problem
durch ein als Waschmaschine oder Geschirrspülmaschi-
ne ausgebildetes Reinigungsgerät mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 11 gelöst, wonach das Reinigungs-
gerät zur Lagerung, Dosierung und zum Aufbrechen ei-
ner Deckschicht des mindestens einen Reinigungsmit-
telkörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 10 ausgebil-
det und eingerichtet ist.
[0007] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Reinigungsmittelkörpers und des erfindungsgemä-

ßen Reinigungsgeräts ist, dass der Aufwand bei Lage-
rung, Transport und Dosierung des Reinigungsmittelkör-
pers innerhalb und außerhalb des Reinigungsgeräts re-
duziert ist. Im Unterschied zu üblichen Reinigungsmittel-
körpern ist es bei dem erfindungsgemäßen Reinigungs-
mittelkörper nicht erforderlich, diesen in wasserdampf-
dichten Verpackungen abzufüllen, die dann beispiels-
weise manuell oder in einem Reinigungsgerät maschinell
geöffnet werden müssen. Der erfindungsgemäße Reini-
gungsmittelkörper behält seine Förderfähigkeit, bei-
spielsweise seine Rieselfähigkeit, auch ohne derartige
Verpackungen bei. Auch die Gefahr von Funktionsstö-
rungen in einem damit befüllten Reinigungsgerät ist da-
durch verringert. Die Fördertechnik in einem mit dem er-
findungsgemäßen Reinigungsmittelkörper befüllten Rei-
nigungsgerät kann konstruktiv einfacher ausgebildet
sein.
[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgen-
den Unteransprüchen.
[0009] Eine vorteilhafte Weiterbildung des erfindungs-
gemäßen Reinigungsmittelkörpers sieht vor, dass eine
Schichtstärke der Deckschicht derart ausgebildet ist,
dass die Deckschicht bei einem Füllvorgang zur Befül-
lung eines Vorrats des Reinigungsgeräts mit dem Reini-
gungsmittelkörper und/oder bei einem Dosiervorgang
zur Dosierung des Reinigungsmittelkörpers in dem Rei-
nigungsgerät aufbricht. Unter der Formulierung "eine
Schichtstärke" ist dabei jede homogene wie auch hete-
rogene Verteilung der Schichtstärke der Deckschicht zu
verstehen, die in dem konkreten Anwendungsfall geeig-
net ist, um die Deckschicht bei einem Füllvorgang zur
Befüllung eines Vorrats des Reinigungsgeräts mit dem
Reinigungsmittelkörper und/oder bei einem Dosiervor-
gang zur Dosierung des Reinigungsmittelkörpers in dem
Reinigungsgerät aufzubrechen. Hierdurch ist der erfin-
dungsgemäße Reinigungsmittelkörper auf besonders
einfache Weise realisiert.
[0010] Zwecks Aufbringung einer für ein Aufbrechen
der Deckschicht des Reinigungsmittelkörpers erforderli-
chen mechanischen Kraft sieht eine vorteilhafte Weiter-
bildung des erfindungsgemäßen Reinigungsgeräts vor,
dass das Reinigungsgerät eine Baugruppe zur Erzeu-
gung einer mechanischen Kraft aufweist, wobei die Bau-
gruppe derart ausgebildet und eingerichtet ist, dass die
Deckschicht des mindestens einen Reinigungsmittelkör-
pers zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt während
eines Reinigungsvorgangs oder an einem vorher festge-
legten Ort in dem Reinigungsgerät mittels der mechani-
schen Kraft aufbrechbar ist. Auf diese Weise kann das
Aufbrechen der Deckschicht des Reinigungsmittelkör-
pers besser gesteuert werden.
[0011] Eine vorteilhafte Weiterbildung der vorgenann-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Reini-
gungsmittelkörpers sieht vor, dass die Schichtstärke der
Deckschicht derart ausgebildet ist, dass die Deckschicht
bei dem Füllvorgang und/oder bei dem Dosiervorgang
mittels einer Zufuhr einer energiereichen Strahlung auf-
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bricht. Auf diese Weise ist das Aufbrechen der Deck-
schicht ebenfalls besser steuerbar. Die energiereiche
Strahlung kann beispielsweise durch eine Wärmequelle,
eine Ultraschallquelle und/oder eine Induktionsquelle
des mit dem erfindungsgemäßen Reinigungsmittelkör-
pers befüllten Reinigungsgeräts erzeugt werden.
[0012] Gleiches gilt für eine vorteilhafte Weiterbildung
des erfindungsgemäßen Reinigungsgeräts, wonach das
Reinigungsgerät eine Baugruppe zur Erzeugung einer
energiereichen Strahlung aufweist, wobei die Baugruppe
derart ausgebildet und eingerichtet ist, dass die Deck-
schicht des mindestens einen Reinigungsmittelkörpers
zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt während eines
Reinigungsvorgangs oder an einem vorher festgelegten
Ort in dem Reinigungsgerät mittels der energiereichen
Strahlung aufbrechbar ist. Entsprechend der obigen Aus-
führungen kann die Baugruppe zur Erzeugung einer en-
ergiereichen Strahlung beispielsweise als Wärmequelle,
eine Ultraschallquelle und/oder eine Induktionsquelle
ausgebildet sein.
[0013] Eine andere vorteilhafte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers sieht vor,
dass die Deckschicht vollständig aus dem mindestens
einen hydrophoben und gleichzeitig lipophilen Feststoff
ausgebildet ist. Die Deckschicht kann somit entweder
vollständig aus einem einzigen hydrophoben und gleich-
zeitig lipophilen Feststoff oder vollständig aus mehreren
voneinander verschiedenen hydrophoben und gleichzei-
tig lipophilen Feststoffen ausgebildet sein. Hierdurch ist
die Herstellung des erfindungsgemäßen Reinigungsmit-
telkörpers weiter vereinfacht.
[0014] Eine zu der letztgenannten Ausführungsform
alternative Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Reinigungsmittelkörpers sieht vor, dass die als Deck-
schicht ausgebildete feste Komponente mindestens ei-
nen nicht hygroskopischen und gleichzeitig hydrophilen
Feststoff aufweist, der in dem mindestens einen hydro-
phoben und gleichzeitig lipophilen Feststoff derart ein-
gelagert ist, dass die Deckschicht bei einem Kontakt mit
Wasser aufbricht. Dabei kann der mindestens eine nicht
hygroskopische und gleichzeitig hydrophile Feststoff ho-
mogen verteilt oder heterogen verteilt in dem mindestens
einen hydrophoben und gleichzeitig lipophilen Feststoff
eingelagert sein. Auf diese Weise ist mit dem mindestens
einen eingelagerten nicht hygroskopischen und gleich-
zeitig hydrophilen Feststoff eine Eintrittspforte für das bei
der Reinigung in dem mit dem erfindungsgemäßen Rei-
nigungsmittelkörper befüllten Reinigungsgerät verwen-
dete Wasser geschaffen. Aufgrund der nicht hygrosko-
pischen Ausbildung dieses mindestens einen Feststof-
fes, also dessen wasserdampfabweisender Eigenschaft,
bleibt der erfindungsgemäße Reinigungsmittelkörper bis
zu dem Zeitpunkt der Wasserzugabe zu dem Reini-
gungsmittelkörper leicht lagerbar und förderbar.
[0015] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der
vorgenannten Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Reinigungsmittelkörpers sieht vor, dass der mindes-
tens eine nicht hygroskopische und gleichzeitig hydro-

phile Feststoff als der mindestens eine reinigungsaktive
Feststoff ausgebildet ist. Auf diese Weise ist die Herstel-
lung des Reinigungsmittelkörpers zusätzlich vereinfacht.
[0016] Eine andere vorteilhafte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers sieht vor,
dass zwischen dem mindestens einen reinigungsaktiven
Feststoff und der Deckschicht eine Zwischenschicht der-
art ausgebildet und angeordnet ist, dass die Zwischen-
schicht bei Einwirkung einer mechanischen Kraft auf den
Reinigungsmittelkörper zumindest teilweise zerstört und
die Deckschicht aufgebrochen wird. Hierdurch ist es
möglich, beispielsweise die Deckschicht dünner auszu-
führen, ohne dass dabei die Stabilität der Deckschicht
und damit deren Robustheit nachteilig beeinflusst wird.
Die mechanische Kraft zur gewünschten zumindest teil-
weisen Zerstörung der Zwischensicht und damit zum ge-
wünschten Aufbrechen der Deckschicht des Reinigungs-
mittelkörpers kann dabei beispielsweise bei einem Füll-
vorgang zur Befüllung eines Vorrats des Reinigungsge-
räts mit dem Reinigungsmittelkörper und/oder bei einem
Dosiervorgang zur Dosierung des Reinigungsmittelkör-
pers in dem Reinigungsgerät erzeugt werden. Denkbar
ist ein Stoßkontakt des Reinigungsmittelkörpers bei dem
Füllvorgang und/oder bei dem Dosiervorgang. Jedoch
wäre es auch möglich, dass in dem Reinigungsgerät eine
Baugruppe vorgesehen ist, um diese mechanische Kraft
zu einem gewünschten Zeitpunkt während eines Reini-
gungsvorgangs oder an einem gewünschten Ort in dem
Reinigungsgerät zu erzeugen. Ein Vorteil davon wäre,
dass das Aufbrechen der Deckschicht besser gesteuert
werden könnte. Eine derartige Baugruppe zur Erzeu-
gung einer mechanischen Kraft wurde bereits oben nä-
her erläutert.
[0017] Grundsätzlich ist der erfindungsgemäße Reini-
gungsmittelkörper nach Art, Material, Form, Dimensio-
nierung und Anzahl in weiten geeigneten Grenzen frei
wählbar. Vorteilhafterweise ist die Form und/oder die
Oberfläche des Reinigungsmittelkörpers derart ausge-
bildet, dass der Reinigungsmittelkörper eine geringe An-
lagefläche aufweist. Auf diese Weise ist die Lagerfähig-
keit und die Förderfähigkeit des erfindungsgemäßen Rei-
nigungsmittelkörpers weiter verbessert.
[0018] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers sieht vor,
dass der Reinigungsmittelkörper kugelförmig, als ein fla-
cher Zylinder oder als ein Polyeder ausgebildet ist. Hier-
durch ist die Form des erfindungsgemäßen Reinigungs-
mittelkörpers auf eine gute Lagerfähigkeit und eine gute
Förderfähigkeit des erfindungsgemäßen Reinigungsmit-
telkörpers hin optimiert.
[0019] Grundsätzlich ist die Herstellung des erfin-
dungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers ebenfalls in
weiten geeigneten Grenzen frei wählbar. Zweckmäßiger-
weise ist der Reinigungsmittelkörper als ein mit einer
Deckschicht oder mit einer Zwischenschicht und einer
Deckschicht vollständig umschlossener Pressling aus-
gebildet. Auf diese Weise ist die Herstellung des erfin-
dungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers weiter verein-
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facht. Dies ist beispielsweise bei einer Massenprodukti-
on des erfindungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers
von Vorteil.
[0020] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers in
einer Schnittdarstellung,

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers in
einer Schnittdarstellung und

Figur 3 ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers in
einer Schnittdarstellung.

[0021] In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers in ei-
ner Schnittdarstellung gezeigt. Der Reinigungsmittelkör-
per umfasst einen reinigungsaktiven Feststoff 2 und eine
Deckschicht 4, zur Verwendung in einem als Waschma-
schine und/oder Geschirrspülmaschine ausgebildeten
Reinigungsgerät. Das Reinigungsgerät ist in den Fig. 1
bis 3 nicht dargestellt. Die Deckschicht 4 besteht in dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel aus einer festen Kom-
ponente, die einen einzigen hydrophoben und gleichzei-
tig lipophilen Feststoff aufweist. Die Deckschicht 4 ist so-
mit vollständig aus dem einen hydrophoben und gleich-
zeitig lipophilen Feststoff 4 ausgeformt. Dieser hydro-
phobe und gleichzeitig lipophile Feststoff 4 ist beispiels-
weise wachsartig. Die Deckschicht 4 umschließt den rei-
nigungsaktiven Feststoff 2 vollständig, so dass der rei-
nigungsaktive Feststoff 2 einen festen Kern 2 und die
Deckschicht 4 eine diesen Kern 2 vollständig umschlie-
ßende Hülle 4 ausbildet. Der feste Kern 2 des Reini-
gungsmittelkörpers gemäß dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ist als ein Pressling 2 ausgebildet, der von
der Deckschicht 4 vollständig umschlossen ist.
[0022] Die äußere Form des Reinigungsmittelkörpers
ist derart ausgebildet, dass der Reinigungsmittelkörper
eine geringe Anlagefläche aufweist. In dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel ist der Reinigungsmittelkörper im
Wesentlichen kugelförmig ausgebildet, wobei dessen
Oberfläche, also die Oberfläche 4.1 der Deckschicht 4,
als eine Oberfläche 4.1 mit Vertiefungen und Erhöhun-
gen ausgebildet ist, die heterogen über die gesamte
Oberfläche 4.1 der Deckschicht 4 verteilt angeordnet
sind. Mittels der Kugelform des Reinigungsmittelkörpers
gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sowie
der vorgenannten Oberfläche 4.1 der Deckschicht 4 des
Reinigungsmittelkörpers ist eine möglichst geringe An-
lagefläche des Reinigungsmittelkörpers erzielt. Entspre-
chend neigt der Reinigungsmittelkörper gemäß dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel nicht zur Anhaftung an
anderen Reinigungsmittlkörpern und/oder an Wänden
des Reinigungsgeräts, beispielsweise bei der Lagerung
oder bei der Dosierung des Reinigungsmittelkörpers in

dem mit dem Reinigungsmittelkörper befüllten Reini-
gungsgerät.
[0023] Eine Schichtstärke der Deckschicht 4 ist derart
ausgebildet, dass die Deckschicht 4 bei einem Füllvor-
gang zur Befüllung eines Vorrats des Reinigungsgeräts
mit dem Reinigungsmittelkörper und/oder bei einem Do-
siervorgang zur Dosierung des Reinigungsmittelkörpers
in dem Reinigungsgerät aufbricht. Wie aus der Fig. 1
deutlich hervorgeht, ist die Schichtstärke der Deck-
schicht 4 heterogen über die gesamte Deckschicht 4 ver-
teilt. Vertiefungen und Erhöhungen der Oberfläche 4.1
der Deckschicht 4 wechseln sich in unregelmäßiger An-
ordnung ab. Aufgrund des kugelförmigen Presslings 2
ergibt sich somit eine heterogene Verteilung der Schicht-
stärke der Deckschicht 4 über die gesamte Deckschicht
4 des Reinigungsmittelkörpers gemäß dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel.
[0024] Diese heterogene Schichtstärkenverteilung der
Deckschicht 4 bewirkt, dass bei Einwirkung einer mecha-
nischen Kraft auf den Reinigungsmittelkörper die Deck-
schicht 4 aufgebrochen wird. Je nach den Erfordernissen
des Einzelfalls kann diese mechanische Kraft beispiels-
weise durch den Füllvorgang des Reinigungsmittelkör-
pers in das Reinigungsgerät und/oder durch den Dosier-
vorgang des Reinigungsmittelkörpers in dem Reini-
gungsgerät erzeugt werden. Denkbar ist jedoch auch,
dass die mechanische Kraft mittels einer dazu ausgebil-
deten und eingerichteten Baugruppe des Reinigungsge-
räts gezielt zu einem bestimmten Zeitpunkt während ei-
nes Reinigungsvorgangs in dem Reinigungsgerät
und/oder an einem bestimmten Ort in dem Reinigungs-
gerät erzeugt wird. Auf diese Weise kann das Aufbrechen
der Deckschicht des Reinigungsmittelkörpers besser ge-
steuert werden.
[0025] Entsprechend könnte vorgesehen sein, dass
das Reinigungsgerät zur Lagerung, Dosierung und zum
Aufbrechen einer Deckschicht des mindestens einen
Reinigungsmittelkörpers ausgebildet und eingerichtet
ist, nämlich, dass das Reinigungsgerät eine Baugruppe
zur Erzeugung einer mechanischen Kraft aufweist, wobei
die Baugruppe derart ausgebildet und eingerichtet ist,
dass die Deckschicht des mindestens einen Reinigungs-
mittelkörpers zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt
während eines Reinigungsvorgangs oder an einem vor-
her festgelegten Ort in dem Reinigungsgerät mittels der
mechanischen Kraft aufbrechbar ist.
[0026] Eine dazu alternative oder zusätzliche Möglich-
keit besteht darin, dass die Deckschicht bei dem Füllvor-
gang und/oder bei dem Dosiervorgang mittels einer Zu-
fuhr einer energiereichen Strahlung aufgebrochen wird.
Beispielsweise könnte die energiereiche Strahlung durch
eine Wärmequelle, eine Ultraschallquelle oder durch ei-
ne Induktionsquelle des mit dem erfindungsgemäßen
Reinigungsmittelkörper befüllten Reinigungsgerät er-
zeugt werden.
[0027] Entsprechend könnte vorgesehen sein, dass
das Reinigungsgerät eine Baugruppe zur Erzeugung ei-
ner energiereichen Strahlung aufweist, wobei die Bau-
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gruppe derart ausgebildet und eingerichtet ist, dass die
Deckschicht des mindestens einen Reinigungsmittelkör-
pers zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt während
eines Reinigungsvorgangs oder an einem vorher festge-
legten Ort in dem Reinigungsgerät mittels der energie-
reichen Strahlung aufbrechbar ist. Die Baugruppe zur
Erzeugung einer energiereichen Strahlung könnte bei-
spielsweise als eine Wärmequelle, eine Ultraschallquelle
oder eine Induktionsquelle ausgebildet sein.
[0028] Im Nachfolgenden wird die Funktionsweise des
erfindungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers gemäß
dem ersten Ausführungsbeispiel und anhand der Fig. 1
näher erläutert.
[0029] Ein Benutzer des Reinigungsgeräts befüllt das
Reinigungsgerät mit einer Mehrzahl von erfindungsge-
mäßen Reinigungsmittelkörpern. Aufgrund der vorge-
nannten Ausbildung der Reinigungsmittelkörper bleiben
die Reinigungsmittelkörper bei dem Füllvorgang und der
Lagerung in dem Reinigungsgerät lagerfähig und förder-
fähig. Es kommt also zu keiner ungewünschten Agglo-
meratbildung während des Füllvorgangs und während
der Lagerung der Reinigungsmittelkörper in dem Reini-
gungsgerät. Gleiches gilt natürlich auch für eine vorher-
gehende Befüllung und Bevorratung der Reinigungsmit-
telkörper in einer Kartonverpackung oder dergleichen.
Diese Kartonverpackung muss deshalb auch nicht hy-
groskopisch ausgebildet sein.
[0030] Werden die Reinigungsmittelkörper dem zu rei-
nigendem Gut, beispielsweise Wäsche oder Geschirr,
zugeführt, werden die Deckschichten 4 der einzelnen
Reinigungsmittelkörper in gewünschter Weise aufgebro-
chen. Hierzu ist der Dosiervorgang bei dem Reinigungs-
gerät gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
entsprechend ausgebildet, um die für ein Aufbrechen der
einzelnen Deckschichten 4 erforderliche mechanische
Kraft zu erzeugen. Beispielsweise könnte hierfür, wie be-
reits oben erläutert, eine bestimmte Baugruppe des Rei-
nigungsgeräts geeignet ausgebildet sein. Dies ist jedoch
nicht zwingend der Fall.
[0031] Bei dem Dosiervorgang wird eine, beispielswei-
se durch eine entsprechende Reinigungsprogrammaus-
wahl oder durch eine automatische Erkennung der Men-
ge und/oder des Verschmutzungsgrades des zu reini-
genden Gutes, festgelegte Anzahl an Reinigungsmittel-
körpern dem zu reinigenden Gut zudosiert. Dabei kom-
men die einzelnen Reinigungsmittelkörper miteinander
und mit Wänden des Reinigungsgeräts in kraftübertra-
genden Kontakt, so dass die Deckschicht 4 der jeweiligen
Reinigungsmittelkörper aufgrund der aus Fig. 1 ersicht-
lichen Schwächungen in der Schichtstärke der Deck-
schicht 4 in gewünschter Weise aufbricht. Bei dem Do-
siervorgang kommen die Reinigungsmittelkörper auch
mit Wasser in Kontakt, das aufgrund der aufgebrochenen
Deckschicht 4 in gewünschter Weise mit dem Kern 2,
also dem reinigungsaktiven Feststoff 2, in Kontakt
kommt. Der reinigungsaktive Feststoff 2 vermischt sich
mit dem Wasser und/oder wird in dem Wasser gelöst, so
dass eine chemische Reinigung des zu reinigenden Gu-

tes auf dem Fachmann bekannte Weise erfolgen kann.
[0032] Anhand der Fig. 2 und 3 werden zwei weitere
Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Reini-
gungsmittelkörpers erläutert. Gleiche oder gleichwirken-
de Teile sind mit den gleichen Bezugszeichen wie in Fig.
1 bezeichnet.
[0033] Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers. Im
Unterschied zu dem ersten Ausführungsbeispiel weist
die als Deckschicht 4 ausgebildete feste Komponente 4
mindestens einen nicht hygroskopischen und gleichzei-
tig hydrophilen Feststoff 4.2 auf, der in einem hydropho-
ben und gleichzeitig lipophilen Feststoff 4.3 derart ein-
gelagert ist, dass die Deckschicht 4 bei einem Kontakt
mit Wasser aufbricht. Der nicht hygroskopische und
gleichzeitig hydrophile Feststoff 4.2 ist bei dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel im Wesentlichen homogen
über die gesamte Deckschicht 4 verteilt angeordnet. Dies
ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Wie aus Fig. 2
deutlich ersichtlich ist, durchdringt der nicht hygroskopi-
sche und gleichzeitig hydrophile Feststoff 4.2 den hydro-
phoben und gleichzeitig lipophilen Feststoff 4.3 vollstän-
dig, so dass der nicht hygroskopische und gleichzeitig
hydrophile Feststoff 4.2 in direktem Kontakt mit dem Kern
2, also dem reinigungsaktiven Feststoff 2, steht. Der nicht
hygroskopische und gleichzeitig hydrophile Feststoff 4.2
ist bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ebenfalls
als der reinigungsaktive Feststoff 2 ausgebildet. Entspre-
chend sind der Kern 2 und der nicht hygroskopische und
gleichzeitig hydrophile Feststoff 4.2 materialgleich aus-
gebildet. Bei dem nicht hygroskopischen und gleichzeitig
hydrophilen Feststoff, der in dem hydrophoben und
gleichzeitig lipophilen Feststoff eingelagert ist, kann es
sich jedoch auch beispielsweise um einen anderen rei-
nigungsaktiven Feststoff handeln, der sich von dem rei-
nigungsaktiven Feststoff 2 unterscheidet. Denkbar ist
auch, dass der nicht hygroskopische und gleichzeitig hy-
drophile Feststoff als eine polare oder ionische Verbin-
dung, zum Beispiel ein Hydrogencarbonat oder ein ani-
onisches Tensid, als ein Alkylsulfonat oder dergleichen,
ausgebildet ist.
[0034] Im Unterschied zu dem ersten Ausführungsbei-
spiel wird bei dem zweiten Ausführungsbeispiel die
Deckschicht 4 nicht zwingend mittels einer mechani-
schen Kraft und/oder einer energiereichen Strahlung auf-
gebrochen, sondern bei Kontakt des einzelnen Reini-
gungsmittelkörpers mit Wasser kann das Wasser auf-
grund der Wasserlöslichkeit des nicht hygroskopischen
und gleichzeitig hydrophilen Feststoffs 4.2 durch die
Deckschicht 4 zu dem Kern 2, also zu dem reinigungs-
aktiven Feststoff 2, vordringen und mit diesem die für die
chemische Reinigung des zu reinigenden Gutes erfor-
derliche Mischung und/oder Lösung bilden.
[0035] In Fig. 3 ist ein drittes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Reinigungsmittelkörpers dar-
gestellt. Im Unterschied zu den beiden vorgenannten
Ausführungsbeispielen weist diese Ausführungsform der
Erfindung zwischen dem reinigungsaktiven Feststoff 2,
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also dem Kern 2, und der Deckschicht 4 eine Zwischen-
schicht 6 auf, wobei die Zwischenschicht 6 derart aus-
gebildet und angeordnet ist, dass die Zwischenschicht 6
bei Einwirkung einer mechanischen Kraft auf den Reini-
gungsmittelkörper zumindest teilweise zerstört und die
Deckschicht 4 aufgebrochen wird. Wie aus Fig. 3 deutlich
ersichtlich ist, kann bei dieser Ausführungsform die
Schichtdicke der Deckschicht 4 im Vergleich zu den bei-
den anderen Ausführungsformen reduziert sein, da die
Zwischenschicht 6 die Deckschicht 4 des Reinigungs-
mittelkörpers in deren nicht zerstörten Zustand stabili-
siert. Die Zwischenschicht 6 kann beispielsweise als ein
Salz ausgebildet sein. Salze sind spröde, so dass die für
ein teilweises Zerstören der Zwischenschicht 6 und damit
für ein Aufbrechen der Deckschicht 4 erforderliche me-
chanische Kraft reduziert ist.
[0036] Die Erfindung ist nicht auf die oben erläuterten
Ausführungsbeispiele begrenzt. Beispielsweise ist die
Erfindung auch bei anderen Reinigungsgeräten vorteil-
haft einsetzbar. Auch ist es denkbar, dass anstelle ledig-
lich eines einzigen reinigungsaktiven Feststoffs im Kern
und/oder als Einlagerung in der Deckschicht zusätzlich
auch andere reinigungsaktive Feststoffe eingesetzt wer-
den. Darüber hinaus ist der von der Deckschicht oder
der Zwischenschicht und der Deckschicht vollständig
umschlossene Kern nicht auf mindestens einen reini-
gungsaktiven Feststoff beschränkt. Beispielsweise kann
der Kern zusätzlich zu dem mindestens einen reinigungs-
aktiven Feststoff auch andere dem Fachmann bekannte
und für den jeweiligen Anwendungsfall geeignete feste
und/oder flüssige Stoffe aufweisen.
[0037] In den drei Ausführungsbeispielen wurde je-
weils eine vorteilhafte Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Reinigungsmittelkörpers exemplarisch erläu-
tert. Möglich ist jedoch auch eine Kombination von zwei
oder von mehreren der in den Ausführungsbeispielen
oder in den Ansprüchen genannten vorteilhaften Ausbil-
dungen des erfindungsgemäßen Reinigungsmittelkör-
pers. Auf diese Weise ergibt sich eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, so dass eine große Bandbreite von möglichen
Anwendungsfällen für die Erfindung erschlossen ist. Der
Fachmann wird je nach dem konkreten Anwendungsfall
die geeignete Ausführungsform, beispielsweise auch ei-
ne Kombination von einzelnen Ausführungsformen, aus-
wählen.
[0038] Anstelle sowohl die Form und die Oberfläche
des einzelnen Reinigungsmittelkörpers derart zu gestal-
ten, dass der einzelne erfindungsgemäße Reinigungs-
mittelkörper eine geringe Anlagefläche aufweist, sind
auch Ausführungsformen denkbar, bei denen lediglich
die Form oder die Oberfläche derart gestaltet ist, dass
der einzelne Reinigungsmittelkörper eine geringe Anla-
gefläche aufweist. Dabei ist die Form des Reinigungs-
mittelkörpers nicht auf eine Kugelform oder eine im We-
sentlichen Kugelform beschränkt. Erfindungsgemäße
Reinigungsmittelkörper können eine Vielzahl von von-
einander verschiedenen Formen aufweisen; beispielwei-
se seien hier nur die Ausbildung des einzelnen Reini-

gungsmittelkörpers als ein flacher Zylinder oder als ein
Polyeder genannt. Bei einer Mehrzahl von erfindungs-
gemäßen Reinigungsmittelkörpern ist auch eine Kombi-
nation von voneinander verschiedenen Formen und/oder
voneinander verschiedenen Oberflächen denkbar.
[0039] Auch die Herstellung des erfindungsgemäßen
Reinigungsmittelkörpers ist in weiten geeigneten Gren-
zen frei wählbar. Entsprechend ist es nicht zwingend er-
forderlich, dass der erfindungsgemäße Reinigungsmit-
telkörper als ein mit einer Deckschicht oder mit einer Zwi-
schenschicht und einer Deckschicht vollständig um-
schlossener Pressling ausgebildet ist.

Patentansprüche

1. Reinigungsmittelkörper, umfassend mindestens ei-
nen reinigungsaktiven Feststoff (2) und eine feste
Komponente (4), zur Verwendung in einem als
Waschmaschine und/oder Geschirrspülmaschine
ausgebildeten Reinigungsgerät, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die feste Komponente (4) mindes-
tens einen hydrophoben und gleichzeitig lipophilen
Feststoff (4; 4.3) aufweist und den Rest des Reini-
gungsmittelkörpers mit dem reinigungsaktiven Fest-
stoff (2) als eine Deckschicht (4) vollständig um-
schließt.

2. Reinigungsmittelkörper nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Schichtstärke der
Deckschicht (4) derart ausgebildet ist, dass die
Deckschicht (4) bei einem Füllvorgang zur Befüllung
eines Vorrats des Reinigungsgeräts mit dem Reini-
gungsmittelkörper und/oder bei einem Dosiervor-
gang zur Dosierung des Reinigungsmittelkörpers in
dem Reinigungsgerät aufbricht.

3. Reinigungsmittelkörper nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schichtstärke der Deck-
schicht derart ausgebildet ist, dass die Deckschicht
bei dem Füllvorgang und/oder bei dem Dosiervor-
gang mittels einer Zufuhr einer energiereichen
Strahlung aufbricht.

4. Reinigungsmittelkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Deck-
schicht (4) vollständig aus dem mindestens einen
hydrophoben und gleichzeitig lipophilen Feststoff (4)
ausgebildet ist.

5. Reinigungsmittelkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die als
Deckschicht (4) ausgebildete feste Komponente (4)
mindestens einen nicht hygroskopischen und gleich-
zeitig hydrophilen Feststoff (4.2) aufweist, der in dem
mindestens einen hydrophoben und gleichzeitig li-
pophilen Feststoff (4.3) derart eingelagert ist, dass
die Deckschicht (4) bei einem Kontakt mit Wasser
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aufbricht.

6. Reinigungsmittelkörper nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine nicht
hygroskopische und gleichzeitig hydrophile Fest-
stoff (4.2) als der mindestens eine reinigungsaktive
Feststoff (2) ausgebildet ist.

7. Reinigungsmittelkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
dem mindestens einen reinigungsaktiven Feststoff
(2) und der Deckschicht (4) eine Zwischenschicht
(6) derart ausgebildet und angeordnet ist, dass die
Zwischenschicht (6) bei Einwirkung einer mechani-
schen Kraft auf den Reinigungsmittelkörper zumin-
dest teilweise zerstört und die Deckschicht (4) auf-
gebrochen wird.

8. Reinigungsmittelkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Form
und/oder die Oberfläche (4.1) des Reinigungsmittel-
körpers derart ausgebildet ist, dass der Reinigungs-
mittelkörper eine geringe Anlagefläche aufweist.

9. Reinigungsmittelkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Reini-
gungsmittelkörper kugelförmig, als ein flacher Zylin-
der oder als ein Polyeder ausgebildet ist.

10. Reinigungsmittelkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Reini-
gungsmittelkörper als ein mit einer Deckschicht (4)
oder mit einer Zwischenschicht (6) und einer Deck-
schicht (4) vollständig umschlossener Pressling aus-
gebildet ist.

11. Reinigungsgerät, als eine Waschmaschine oder Ge-
schirrspülmaschine ausgebildet, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Reinigungsgerät zur Lagerung,
Dosierung und zum Aufbrechen einer Deckschicht
des mindestens einen Reinigungsmittelkörpers
nach einem der Ansprüche 1 bis 10 ausgebildet und
eingerichtet ist.

12. Reinigungsgerät nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Reinigungsgerät eine Bau-
gruppe zur Erzeugung einer mechanischen Kraft
aufweist, wobei die Baugruppe derart ausgebildet
und eingerichtet ist, dass die Deckschicht des min-
destens einen Reinigungsmittelkörpers zu einem
vorher festgelegten Zeitpunkt während eines Reini-
gungsvorgangs oder an einem vorher festgelegten
Ort in dem Reinigungsgerät mittels der mechani-
schen Kraft aufbrechbar ist.

13. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Reini-
gungsgerät eine Baugruppe zur Erzeugung einer en-

ergiereichen Strahlung aufweist, wobei die Baugrup-
pe derart ausgebildet und eingerichtet ist, dass die
Deckschicht des mindestens einen Reinigungsmit-
telkörpers zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt
während eines Reinigungsvorgangs oder an einem
vorher festgelegten Ort in dem Reinigungsgerät mit-
tels der energiereichen Strahlung aufbrechbar ist.
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